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vom 04. Juli 2025

Urkundenverzeichnis Nr. 1255 ,2025

Bescheinigung

Gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz bescheinige ich, dass die geänderten Be-

Stimmungen des Gesellschaftsvertrages mit den Beschlüssen der Hauptversammlung

vom 04. Juli 2025 über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und die unveränderten

Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten, vollständigen Wort-

laut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Landau a.d.lsar, den 04. Juli 2025

irf?.

%,\^ ,^^wy^'^ u^

Dr. Wolfgang L$&\,

Notar

F:\PG\word2002\Einhell\bescheinigung-2025.doc



Satzung

§1
Firma, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Einheit GermanyAG

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Landau a.d.lsar.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von hand-,

benzin- und elektrobetriebenen Geräten sowie Metall- und Kunststofferzeugnissen

für Handwerk, Garten und Freizeit sowie von Erzeugnissen der Klima- und

Heiztechnik.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den

Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweig-

niederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslands be-

teiligen, sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

§3
Bekanntmachungen und Ubermittlung von Informationen

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzei-
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ger.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären mit deren Zustimmung Informationen

im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.

§4
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft

beträgt Euro 11.323.200,00

(in Worten: elf Millionen dreihundertdreiundzwanzigtausend zweihundert Eure -.

Es ist eingeteilt in Stück 11.323.200 Stückaktien, und zwar in

Stück 6.283.200 Stammaktien sowie

Stück 5.040.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.

Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(2) Über mehrere Inhaber-Stammaktien und stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien

können Urkunden ausgestellt werden, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen

(Sammelaktien). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist

ausgeschlossen.

(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend

von § 60 AktG bestimmt werden.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10.Juni

2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien

und/oder stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlage einmalig oder

mehrmalig um insgesamt bis zu Euro 3.864.985,60 zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
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tal l). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand istje-

doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzen betrage von dem Be-

zugsrecht der Aktionäre auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von

Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer Gattung

auf Aktien der anderen Gattung auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für

beide Gattungen gleich festgesetzt wird. Die Ermächtigung umfasst auch die Be-

fugnis, weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugs-

aktien ohne Stimmrecht bei der Verteilung des Gewinnes oder des Gesellschafts-

Vermögens vorgehen oder gleichstehen.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10. Juni

2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien

und/oder stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlage einmalig oder

mehrmalig um insgesamt bis zu Euro 966.246,40 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

II). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht

der Aktionäre auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von Stamm-

und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer Gattung auf Ak-

tien der anderen Gattung auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide

Gattungen gleich festgesetzt wird. Der Vorstand kann ferner das Bezugsrecht ins-

gesamt ausschließen, um neue stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien zu einem

Ausgabebetrag ausgeben zu können, der den Börsenpreis nicht wesentlich unter-

schreitet (§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Die Ermächtigung umfasst auch

die Befugnis, weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen

Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der Verteilung des Gewinnes oder des Gesell-

schaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen.

§5
Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Die Zahl der Vorstandsmit-

glieder bestimmt der Aufsichtsrat. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmit-

glieder ist zulässig.
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(2) Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung, die

der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf.

(3) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der

Aufsichtsrat die Befugnis zur Einzelvertretung erteilt hat, sonst durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuris-

ten vertreten.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Befreiung von den Beschränkungen

des § 181 BGB erteilen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied im Amt, so vertritt es die Gesellschaft allein.

§6
Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Wahl erfolgt auf die längste nach § 102 AktG zulässige Zeit. Wiederwahl ist

statthaft.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten erstmals für das Geschäftsjahr 2025 eine

feste Vergütung, die für ein Aufsichtsratsmitglied Euro 17.000,- beträgt. Der

Aufsichtsratsvorsitzende erhält das 5-fache, sein Stellvertreter das 3-fache dieser

Vergütungen.

Weiterhin erhält jedes Aufsichtsratsmitglied in den Geschäftsjahren, in denen der

aus der Division des Gesamtbetrages der Dividendenausschüttung durch die

Anzahl der insgesamt ausgegebenen Stamm- und Vorzugsaktien errechnete Betrag

je Aktie Euro 0,12 übersteigt, eine zusätzliche Vergütung von Euro 625,-

für jeweils Euro 0,03, die über Euro 0,12 je Aktie ausgeschüttet werden. DerAuf-

sichtsratsvorsitzende erhält das 5-fache, sein Stellvertreter das 3-fache dieser

Vergütungen.
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Darüber hinaus erhält jedes Aufsichtsratsmitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von

EUR 1.000,-. Ein Ersatz der baren Auslagen ist mit dem Sitzungsgeld abgegolten.

Die jeweilige ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallende Umsatzsteuer wird

den Aufsichtsratsmitgliedern erstattet.

Die Aufsichtsratsvergütungen sind unverzüglich nach der jeweiligen Hauptver-

Sammlung zur Zahlung fällig, die über das jeweilige Geschäftsjahr beschließt.

Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem

Aufsichtsrat aus, erhalten sie die Vergütung zeitanteilig.

(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden

des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende Erklärung mit monatlicher

Kündigungsfrist niederlegen.

(5) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

Stellvertreter. Scheiden im Lauf einer Wahlperiode der Vorsitzende oder einer der

gewählten Stellvertreter aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich

eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des

Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse auch schriftlich, fernschriftlich oder

durch sonstige elektronische Telekommunikationsmittel gefasst werden, wenn kein

Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht. Durch Telefon- oder Video-

konferenz zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend.

§7
Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in einer Stadt im Umkreis
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von bis zu 100 Kilometer gerechnet vom Sitz der Gesellschaft oder an einem inlän-

dischen Börsenplatz statt.

(2) Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Der Vorstand ist gemäß Beschlussfassung der Hauptversammlung am 23. Juni

2023 ermächtigt vorzusehen, dass eine Versammlung ohne physische Präsenz der

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten

wird (virtuelle Hauptversammlung), wenn die Versammlung innerhalb von fünf Jah-

ren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister stattfindet.

§8
Teilnahme- und Stimmrecht

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher

oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft

unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage

vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurech-

nen ist.

(2) Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur

Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform

durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des An-

teilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver-

Sammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung

hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung

zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht

mitzurechnen sind. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der

Hauptversammlung oder für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer

den Nachweis erbracht hat.
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(3) In der Einladung zur Hauptversammlung kann die Teilnahme an der Hauptver-

Sammlung sowie die Teilnahme an Abstimmungen oder die Wahrnehmung weiterer

Mitwirkungsrechte der Aktionäre mittels elektronischer oder anderer Medien zuge-

lassen werden, soweit dies rechtlich zulässig ist.

(4) Der Aktionär kann sich in der Hauptversammlung vertreten lassen. Für die Erteilung

und den Widerruf der Vollmacht sowie für den Nachweis der Bevollmächtigung ist

die Textform ausreichend. In der Einberufung kann eine Erleichterung bestimmt

werden. § 135AktG bleibt unberührt.

(5) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversamm-

lung persönlich teilnehmen. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der

Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet,

in denen ihnen aufgrund rechtlicher Einschränkungen, aus gesundheitlichen Grün-

den, aufgrund ihres Aufenthalts im Ausland oder aufgrund einer unangemessenen

Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur

mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtu-

eile Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-

mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.

(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen

und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektroni-

scher Kommunikation ausüben können (Onlineteilnahme). Der Vorstand ist dabei

auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme

und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Macht der Vorstand von dieser Er-

mächtigung Gebrauch, sind die näheren Einzelheiten in der Einberufung mitzutei-

len.
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(7) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne

an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch ermäch-

tigt, Bestimmungen zum Verfahren nach Satz 1 zu treffen. Macht der Vorstand von

dieser Ermächtigung Gebrauch, sind die näheren Einzelheiten in der Einberufung

mitzuteilen.

§9
Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, ein

anderes Aufsichtsratsmitglied oder ein vom Aufsichtsrat bestimmter Dritter.

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die

Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge

der Abstimmungen. Er kann im Lauf der Hauptversammlung angemessene Be-

schränkungen der Redezeit, der Fragezeit beziehungsweise der Gesamtzeit für

Redebeiträge und Fragen generell oder für einzelne Redner festlegen.

(3) Der Vorsitzende kann bestimmen, dass die Hauptversammlung auszugsweise oder

vollständig in Bild und/oder Ton übertragen wird. Die Übertragung kann auch in ei-

ner Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkten Zugang hat. Die

Form der Übertragung soll in der Einladung bekannt gemacht werden.

§10
Beschlussfassung und Abstimmung

(1) Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, Die Vorzugsak-

tien haben kein Stimmrecht.
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(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzli-

ehe Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vor-

schreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen

Grundkapitals gefasst.

(3) Wird bei Wahlen durch die Hauptversammlung eine einfache Stimmenmehrheit bei

der ersten Wahlhandlung nicht erreicht, so findet eine engere Wahl unter denjeni-

gen Personen statt, denen die beiden höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei

Stimmengleichheit entscheidet dann das Los.

§11
Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs den Jahresab-

schluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und

dem Abschlussprüfer vorzulegen. Nach Eingang des Prüfungsberichts ist der Jah-

resabschluss, der Lagebericht, der Prüfungsbericht und der Vorschlag für die Ver-

Wendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat

der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die in-

nerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahrs stattzufinden hat. Sie

beschließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, sowie über die

Verwendung des Bilanzgewinns und wählt den Abschlussprüfer.

(3) In die gesetzliche Rücklage ist ein Betrag einzustellen, der dem zwanzigsten Teil

des um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüber-

Schusses entspricht, und zwar so lange, bis die gesetzliche Rücklage und die Kapi-

talrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuches zusammen 10

v.H. des Grundkapitals erreicht oder wiedererreicht haben.
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(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresab-

Schlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage

einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in

andere Gewinnrücklagen einzustellen.

Die Einstellung eines größeren Teils als die Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht

zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des

Grundkapitals übersteigen würden.

§ 58 Absatz 1 Satz 3 des AktG gilt sinngemäß.

§12
Gewinnverwendung

(1) Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung vorbe-

haltlich der folgenden Absätze 2 bis 4.

(2) Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (§ 4) erhalten aus dem jährlichen Bilanzgewinn

eine um Euro 0,02 je Vorzugsaktie höhere Dividende als die Stammaktien, mindes-

tens jedoch eine Dividende in Höhe von Euro 0,05 je Vorzugsaktie.

(3) Die Mindestdividende in Höhe von Euro 0,05 je Vorzugsaktie geht der Verteilung

einer Dividende auf die Stammaktien vor.

(4) Reicht der Bilanzgewinn eines oder mehrerer Geschäftsjahre nicht zur Ausschüt-

tung von Euro 0,05 je Vorzugsaktie aus, so werden die fehlenden Beträge ohne

Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre nachgezahlt, und zwar

nach Verteilung der Mindestdividende auf die Vorzugsaktien für diese Geschäftsjah-

re und vor der Verteilung einer Dividende auf die Stammaktien. Das Nachzahlungs-

recht ist Bestandteil des Gewinnanteils desjenigen Geschäftsjahres, aus dessen Bi-

lanzgewinn die Nachzahlung auf die Vorzugsaktien geleistet wird.
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§13
Gründungsaufwand

(1) Die Gesellschaft übernimmt die anlässlich der Umwandlung (Gründung) anfallen-

den Kosten bei Notar, beim Registergericht und bei der tätig gewordenen Prüfungs-

gesellschaft in Höhe von ca. 10.000,- DM.

(2) Die Gesellschaft trägt auch den Gründungsaufwand (Kapitalerhöhungsaufwand),

insbesondere eine etwa anfallende Gesellschaftssteuer, die Kosten des Registerge-

richts und des Notars, die Kosten der Bekanntmachungen, der Gründungsprüfung

(Sacheinlage- und Kapitalerhöhungsprüfung) und der Beratungen, sowie die Kosten

des weiteren Aktiendruckes im Betrage von bis zu 1,5 Mio. DM.

§14
Ermächtigung

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur

die Fassung betreffen, zu beschließen.



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Landau a.d.Isar, den 07.07.2025

Dr. Wolfgang Lößl, Notar


